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Dreiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 39 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/63/423)] 

63/147.  Neue internationale humanitäre Ordnung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 61/138 vom 19. Dezember 2006, alle früheren Re-
solutionen betreffend die Förderung einer neuen internationalen humanitären Ordnung1 so-
wie alle einschlägigen Resolutionen, insbesondere Resolution 46/182 vom 19. Dezember 
1991 über die verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen 
und die dazugehörige Anlage, sowie Resolution 62/94 vom 17. Dezember 2007 über die 
verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die das Sekretariats-
Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und der Ständige interinstitutio-
nelle Ausschuss sowie andere Institutionen der Vereinten Nationen im Rahmen der interna-
tionalen humanitären Hilfe fortlaufend unternehmen, 

 anerkennend, wie wichtig Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene sind und 
welche Rolle die Regionalorganisationen in bestimmten Fällen übernehmen können, um 
humanitäre Krisen abzuwenden, sowie betonend, wie wichtig es ist, im Rahmen einer kon-
tinuierlichen internationalen Zusammenarbeit die Bemühungen der betroffenen Staaten um 
die Bewältigung von Naturkatastrophen und komplexen Notsituationen zu unterstützen, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die das System der Ver-
einten Nationen fortlaufend unternimmt, um seine eigenen Kapazitäten und die seiner Mit-
gliedstaaten zur Gewährung von Hilfe an die Opfer humanitärer Notsituationen zu erhöhen, 

 im Bewusstsein der wichtigen Rolle, die internationale Organisationen, zwischenstaat-
liche Organisationen, die Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisatio-
nen, und der Privatsektor im Rahmen ihres jeweiligen Mandats auf humanitärem Gebiet 
wahrnehmen können, 

 1. erkennt an, dass es geboten ist, die nationalen, regionalen und internationalen 
Anstrengungen zur Bewältigung humanitärer Notsituationen weiter zu verstärken; 

_______________ 
1 Resolutionen 36/136, 37/201, 38/125, 40/126, 42/120, 42/121, 43/129, 43/130, 45/101, 45/102, 47/106, 
49/170, 51/74, 53/124, 55/73, 57/184 und 59/171. 
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 2. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten Bemühungen auf humanitä-
rem Gebiet und bittet ihn, sich auch künftig dafür einzusetzen, dass das Flüchtlingsrecht, 
das humanitäre Völkerrecht und die international vereinbarten Normen und Grundsätze in 
humanitären Notsituationen strikt eingehalten werden; 

 3. fordert die Regierungen, die zwischenstaatlichen Organisationen und die Zivil-
gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, nachdrücklich auf, dem 
Generalsekretär bei seinen Bemühungen ihre Kooperation und Unterstützung zu gewähren, 
unter anderem über die zuständigen Organisationen und institutionellen Mechanismen der 
Vereinten Nationen, die eingerichtet wurden, um den Hilfe- und Schutzbedürfnissen der be-
troffenen Bevölkerungsgruppen sowie der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 
und des sonstigen humanitären Personals Rechnung zu tragen; 

 4. ermutigt die zwischenstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen, sowie den Privatsektor, gegebenenfalls Hil-
fe und Unterstützung für die Maßnahmen zu gewähren, die auf nationaler und internationa-
ler Ebene in Reaktion auf humanitäre Notsituationen durchgeführt werden; 

 5. bittet die Mitgliedstaaten, das Amt für die Koordinierung humanitärer Angele-
genheiten, die zuständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwischen-
staatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Or-
ganisationen, im Hinblick auf die weitere Ausarbeitung einer Agenda für humanitäre Maß-
nahmen ihre Aktivitäten und ihre Zusammenarbeit zu verstärken; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung in seinem Jahresbericht über die verstärkte Koordinierung der humanitären 
Nothilfe der Vereinten Nationen über diese Fragen Bericht zu erstatten. 

70. Plenarsitzung 
18. Dezember 2008 


